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 Veröffentlicht am 27.05.1987

Index

L65504 Fischerei Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

FischereiG OÖ 1983 §7 Abs2;

FischereiG OÖ 1983 §7 Abs9;

Rechtssatz

Im Verfahren zur Anerkennung eines Beteiligten als Reviergenosse eines Fischwassers und betre;end die Eintragung

dieses Beteiligten mit seinen Fischereirechten im Fischereikataster kommt demjenigen, der behauptet, ebenfalls

Fischereirechte an diesem Fischwasser zu besitzen, in die durch die Fischereirechte des Beteiligten eingegri;en wird,

Parteistellung zu.
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